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für Jöhstadt und die Ortsteile Schmalzgrube, Grumbach, 

Neugrumbach, Steinbach und Oberschmiedeberg 
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Bekanntmachungen 

Bekanntmachung der Betriebskosten 2022 der
Kindertageseinrichtungen der Stadt Jöhstadt
Auslegung der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2023

Bekanntgabe von Beschlüssen 

Beschlüsse der 43. Sitzung des Stadtrates der Stadt Jöhstadt
am 06. April 2023
Beschlüsse der 44. Sitzung des Stadtrates der Stadt Jöhstadt
am 04. Mai 2023

Sonstiges 

Aufhebung Veranstaltungsverbot Geflügel im Erzgebirgskreis



Bekanntmachung der Betriebskosten 2022 
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Jöhstadt 

Nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG sind die Gemeinden verpflichtet, für das vergangene Jahr die 
durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart (Kinderkrippe, 
Kindergarten, Hort) zu ermitteln und bekannt zu machen. 

Die Betriebskosten setzen sich aus den erforderlichen Personalkosten sowie den Sachkosten 
zusammen. 

Jöhstadt, den 15. Juni 2023 

A. Zinn
Bürgermeister
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Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG für das Jahr 2022

1. Kindertageseinrichtungen

1.1.  Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in Euro in Euro in Euro

erforderliche
Personalkosten 1.167,06 486,28 262,59
erforderliche
Sachkosten 356,46 148,53 80,20
erforderliche Personal-
und Sachkosten 1.523,52 634,81 342,79

Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z. B.
6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 

1.2.  Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h Hort 6 h
in Euro vor SVJ* im SVJ* in Euro

Landeszuschuss 246,83 164,56

Elternbeitrag (ungekürzt) 282,20 161,16 161,16 87,03

Gemeinde
(inkl. Eigenanteil freier
Träger)
* SVJ-Schulvorbereitungjahr

1.3.  Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 

1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat

Abschreibungen
Zinsen
Miete
Gesamt

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in Euro in Euro in Euro

Gesamtaufwendungen
je Platz und Monat - - - 

Jöhstadtder Stadt / Gemeinde 

Kindergarten 9 h

Aufwendungen
in Euro

994,49 91,20

- 
-   

246,83

226,82 226,82

- 
-   
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2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG

2.1 . laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertagespflege 9 h
in Euro

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII)
Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII)
einschließlich seit 01.06.2019 Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten 
durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur
Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) und Alterssicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und Pflegever-
sicherung ( § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)

freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege
(z. B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fach-
beratung durch freie Träger)

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. - sofern relevant - der Kosten Kindertages- 
pflege insgesamt je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertagespflege 9 h
in Euro

Landeszuschuss 281,83

Elternbeitrag (ungekürzt)

Gemeinde -281,83

= laufende Geldleistung 0,00

 = Kosten für die Kindertagespflege insgesamt 0,00
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Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung 
der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2023 

Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt hat in seiner Sitzung am 01. Juni 2023 die Vorschlagsliste für 
die Schöffenwahl 2023 beschlossen. 

Diese Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen liegt in der Zeit vom 26. Juni 2023 bis 
einschließlich zum 07. Juli 2023 bei der Stadtverwaltung Jöhstadt, Markt 185, 09477 Jöhstadt, 
im Zimmer des Hauptamtsleiters Herrn Schreiter während folgender Zeiten zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus: 

Montag: 09:00 – 12:00 Uhr  
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch: 09:00 – 12:00 Uhr  
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr  

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß Punkt 13 der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl und Berufung der Schöffen und Jugendschöffen 
(Schöffen- und Jugendschöffen VwV) binnen einer Woche nach Ablauf der Auslegungsfrist bei 
der Stadt Jöhstadt oder beim Amtsgericht schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung 
Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach 
Nummer 5 der Schöffen- und Jugendschöffen VwV nicht aufgenommen werden durften oder 
nach den Nummern 6 und 7 der Schöffen- und Jugendschöffen VwV nicht aufgenommen 
werden sollten (§ 37 GVG). 

Jöhstadt, den 15. Juni 2023 

A. Zinn
Bürgermeister

Impressum 

Herausgeber: Stadt Jöhstadt, Markt 185, 09477 Jöhstadt 
Verantwortlich: Bürgermeister André Zinn 
Redaktion: Stadtverwaltung Jöhstadt 
Erscheinungsintervall: nach Erfordernis 
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Bekanntgabe der Beschlüsse 
der 43. Sitzung des Stadtrates am 06. April 2023 

Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 06. April 2023 folgende 
Beschlüsse gefasst: 

Beschluss Nr. 463: 
Der Stadtrat beschließt, nach Diskussion im Stadtrat, Beratung in den Ausschüssen und 
öffentlicher Auslegung nachfolgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023: 

Haushaltssatzung 
Haushaltsplan 2023 

Stadtverwaltung Jöhstadt 
für das Haushaltsjahr 2023 

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden  
Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 06.04.2023 folgende Haushaltssatzung 

beschlossen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 

 sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: 

im Ergebnishaushalt mit dem 
 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 5.331.700,00 EUR 
 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 5.966.300,00 EUR 
 Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
 (ordentliches Ergebnis) auf -634.600,00 EUR

 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 794.000,00 EUR 

 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 878.800,00 EUR 
 Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 

 (Sonderergebnis) auf -84.800,00 EUR

 Gesamtergebnis auf -719.400,00 EUR

 Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
 ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR 
 Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
 Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR 
 Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen  
 Ergebnis mit dem Basiskapital 
 gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 372.800,00 EUR 
 Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis 
 mit dem Basiskapital 
 gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 EUR 

 veranschlagtes Gesamtergebnis auf -346.600,00 EUR
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im Finanzhaushalt mit dem 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-   
 tätigkeit auf 5.603.500,00 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-   
 tätigkeit auf 5.790.800,00 EUR 
 Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-   
 tätigkeit auf -187.300,00 EUR

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 412.500,00 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.002.400,00 EUR 
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  

 Investitionstätigkeit auf 
-

1.589.900,00 EUR 

 Finanzierungsmittelübeschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus 
 dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 

 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
-

1.777.200,00 EUR 

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.500.000,00 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 92.000,00 EUR 
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungs-   
 tätigkeit auf 1.408.000,00 EUR 

 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushalts-   
 jahr auf -882.500,00 EUR

 festgesetzt. 

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.500.000,00 EUR 

 festgesetzt. 

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-   
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
 wird auf 0,00 EUR 
 festgesetzt. 

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, 
wird auf 1.500.000,00 EUR 
festgesetzt. 
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§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 307,50 v. H. 
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420,00 v. H. 
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf 0,00 v. H. 
für die Grundstücke für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf 0,00 v. H. 
Gewerbesteuer auf 390,00 v. H. 

§ 6

Für bestehende Darlehen können Umschuldungen vorgenommen werden. 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt

worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 11 0 1 0 

Beschluss Nr. 464: 
Die Stadt Jöhstadt verzichtet gemäß § 88b Absatz 2 SächsGemO auf die Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses für das Jahr 2023. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 
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Beschluss Nr. 465: 
Der Stadtrat beschließt die vorliegende 1. Änderungssatzung zur Bekanntmachungssatzung 
der Stadt Jöhstadt. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 

Beschluss Nr. 466: 
Der Stadtrat beschließt, die Gutachterleistungen zur Bodenwertermittlung für die Abrechnung 
der Stadtkernsanierung Jöhstadt an das Ingenieurbüro Dipl.-Ing J. Günther, Obere 
Muldenstraße 111 in 08371 Glauchau, zu vergeben. Die Abrechnung erfolgt nach 
tatsächlichem Aufwand auf Grund der angebotenen Stundensätze. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 9 0 3 0 

Beschluss Nr. 467: 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, die Stadtverwaltung mit der Bestellung der für die 
Fahrbahnerneuerung in der OL Jöhstadt erforderlichen selbstnivellierenden 
Schachtabdeckungen über den AZV „Oberes Zschopau- und Sehmatal“ in Höhe von 19.792,08 
€ brutto, zu beauftragen. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 

Beschluss Nr. 468: 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt die Anschaffung einer neuen Tankstellenanlage 
„Duraplas DISTRIFUEL“ mit einem Tankinhalt von 5000l über die Firma Metallbau und 
Landtechnik Fritz Springer GmbH & Co KG, Frohnauer Weg 5 in 09487 Schlettau zu einem Preis 
von 5652,50 € Brutto. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 
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Beschluss Nr. 469: 
Der Stadtrat von Jöhstadt stimmt in seiner Sitzung am 06.04.2023 dem 
Umlagefinanzierungsmodell für das Betreiben der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Annaberger 
Land einschließlich Regionalmanagement und Kosten für das Entscheidungsgremium der LAG 
in Verbindung mit der Verwaltung und Umsetzung der regionalen LEADER-
Entwicklungsstrategie (LES) 2023-2027 zu. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 

Beschluss Nr. 470: 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, dem Bauantrag mit dem AZ 00309-2023-61 vom 
20.02.2023 von Herrn Fabian Decker, Schlösselstraße 63 B in 09477 Jöhstadt mit dem Inhalt 
auf Errichtung einer Zelthalle in 09477 Jöhstadt, Schlösselstraße 63 B, der Gemarkung 
Jöhstadt, Flurstück 348/10, gemäß § 36 BauGB und § 69 SächsBO, das gemeindliche 
Einvernehmen zu erteilen. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 

Beschluss Nr. 471: 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über das Flurstück 286 der 
Gemarkung Jöhstadt ein Vorkaufsrecht nach allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht 
ausgeübt werden kann. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 

Beschluss Nr. 472: 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über das Flurstück 532/3 der 
Gemarkung Jöhstadt ein Vorkaufsrecht nach allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht 
ausgeübt werden kann. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 
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Beschluss Nr. 473: 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über das Flurstück 42/3 der 
Gemarkung Oberschmiedeberg ein Vorkaufsrecht nach allen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften nicht ausgeübt werden kann. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 11 0 0 1 

Beschluss Nr. 474: 
Der Stadtrat beschließt lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i.V.m. § 73 Abs. 5 die 
Annahme der Geldzuwendung in Höhe von insgesamt 3.508,00 € mit der Weiterleitung an den 
entsprechenden Empfänger. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 

Beschluss Nr. 475: 
Der Stadtrat beschließt lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i.V.m. § 73 Abs. 5 die 
Annahme der Sachzuwendungen in Höhe von insgesamt 230,19 €. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 

Jöhstadt, den 15. Juni 2023 

A. Zinn
Bürgermeister
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Bekanntgabe der Beschlüsse 
der 44. Sitzung des Stadtrates am 04. Mai 2023 

Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 04. Mai 2023 folgende 
Beschlüsse gefasst: 

Beschluss Nr. 476: 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, das Los 10A Innentüren für das 
Feuerwehrgerätehaus in Steinbach an die Firma soma events GmbH, Augustusburger Str.27 in 
09514 Pockau-Lengefeld, in Höhe von 14.159,81 € brutto zu vergeben. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 7 7 0 0 0 

Beschluss Nr. 477: 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, das Los 11A Fliesenleger und Rüttelboden für das 
Feuerwehrgerätehaus in Steinbach an die Firma Thomas Pirnbaum, Am Bahnhof 16 in 08344 
Grünhain Beierfeld, in Höhe von 73.508,86 € brutto zu vergeben. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 7 7 0 0 0 

Beschluss Nr. 478: 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, das Los 12A Malerarbeiten Innen für das 
Feuerwehrgerätehaus in Steinbach an die Firma Malerfachbetrieb M. Caroli, Mooshaide 19 in 
09496 Marienberg, in Höhe von 10.708,08 € brutto zu vergeben. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 7 7 0 0 0 
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Beschluss Nr. 479: 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über das Flurstück 21/3 der 
Gemarkung Grumbach ein Vorkaufsrecht nach allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht 
ausgeübt werden kann. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 7 7 0 0 0 

Beschluss Nr. 480: 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über das Flurstück 82/8 der 
Gemarkung Steinbach ein Vorkaufsrecht nach allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht 
ausgeübt werden kann. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 7 7 0 0 0 

Beschluss Nr. 481: 
Der Stadtrat beschließt lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i.V.m. § 73 Abs. 5 die 
Annahme der Geldzuwendung in Höhe von insgesamt 276,08 € mit der Weiterleitung an den 
entsprechenden Empfänger. 

Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 7 7 0 0 0 

Jöhstadt, den 15. Juni 2023 

A. Zinn
Bürgermeister
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